jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 44 SthG

StbG - Staatsburgerschaftsgesetz 1985

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.12.2025

1. (1)Bestatigungen, dass eine bestimmte Person die Staatsbirgerschaft besitzt (Staatsburgerschaftsnachweise),
sowie staatsbulrgerschaftsrechtliche Bestatigungen sind Auszige aus dem Zentralen Staatsbirgerschaftsregister
- ZSR (8 56a).

2. (2)Auf Antrag ist ein Staatsburgerschaftsnachweis mit bestimmten férmlichen Gestaltungsmerkmalen
auszustellen, dessen Erscheinungsbild durch Verordnung des Bundesministers fir Inneres festzulegen ist.

3. (3)Nach Mal3gabe der technischen Mdéglichkeiten kann ein Staatsbirgerschaftsnachweis auch im
Datenfernverkehr aus dem ZSR nach 8§ 56a Abs. 1 unter Verwendung der Funktion des Elektronischen
Identitatsnachweises (E-ID) gemal 88 4 ff des E-Government-Gesetzes (E-GovG), BGBI. | Nr. 10/2004, beantragt
und ausgestellt werden.

4. (4)Staatsburgerschaftsnachweise sind mit der Amtssignatur des Betreibers des ZSR zu versehen.

In Kraft seit 28.07.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stbg/paragraf/56a
https://www.jusline.at/gesetz/stbg/paragraf/56a
https://www.jusline.at/gesetz/stbg/paragraf/4
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/10
file:///

	§ 44 StbG
	StbG - Staatsbürgerschaftsgesetz 1985


